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Beilage
Auszug Aus dem Linzer Diözeſanblatte vom Aahre 1863

Prieſter⸗Spiegel. Als ſolchen bringt der Hochwürdigſte
Biſchof die „Verba salutis“ des hochſeligen Biſchofs Gregorius bma
Ziegler in Erinnerung. Sie enthalten ſummariſch die den rieſtern reſp
Pfarrern und Kooperatoren obliegenden Pflichten bezüglich threr kirch⸗
en Verrichtungen und ihre ande. Der gegenwärtige Hochw
Biſchof hat Urch oten die dießbezüglichen Vorſchriften des Wiener
oneils damit in Verbindung gebracht.

Das öſterr

ſche Pilgerhaus in Jeruſalem. Der
Plan, ein ſolches Pilgerhaus zu bauen, ard ſchon bom ſeligen
Milde gefaßt; Kardinal auſcher vollendete das begonnene erk. Die
Oeſterreicher haben den erſten Anſpruch auf ufnahme; ihnen dann zu⸗
na die ni öſterreichiſchen Deutſchen. Die Dauer des Aufenthaltes iſt
auf en eſtimmt. wei mit hinlänglicher Sprachkenntniß verſehene
Prieſter ſind dbon Sr. Eminenz als Vorſteher des Pilgerhauſes angeſtellt.

III Die Irchliche Einheit anſchaulich geworden
Pfingſten 186 im Rom (Faſten

irtenbrief des Biſchofsim

Grundſätze bei Kirchen⸗Reſtaurationen. ogleiche
Ausbeſſerung kleinerer Schäden; Uratheziehung dbon Sachverſtändigen
bei Reſtaurationen; Anfertigung eines vollſtändigen Reſtaurationsplanes,
welcher dem biſchöflichen Ordinariate vorzulegen; Einhaltung des Bau⸗
ſtyles der I＋

Verehelichung von Rechnungs⸗Kontrols-Beamten. Sie
müſſen tm unbelaſteten und völlig ſicheren enuſſe don mindeſtens 500
jährlich ſich efinden und hedürfen der Bewilligung der oberſten Rechnungs⸗
ontro Behörde.

St XIX Schuldienſt⸗Erträgniß⸗

aſſionen. Sie ſind
inſtruiren

Mit einem ſpeziellen, vbon dem Ortsſeelſorger, Ortsſchulaufſeher und
Gemeindevorſtande mitgefertigten Verzeichniſſe aller im hetreffenden
Schuljahre ſchulpflichtigen Kinder Unter Angabe der Zah
lungsfähigkeit der Aeltern und des 9on jedem Kinde zu entrichten⸗
den Schulgeldes.
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Mit einem dbon der Kirchenvermögens-Verwaltung mitgefertigten
USweiſe aller Bezüge, welche dem Lehrer entweder als ſolchem,
oder als Meßner und Organiſten (Chorregenten) aus dem Kirchen⸗
vermögen zufließen, unter Angabe der mit jedem einzelnen Bezuge
verbundenen Obliegenheiten.
Mit einem durch dieſelben Unterſchriften bekräftigten Ausweiſe 3*  ber
die dem Schullehrer während der letzten ünf aus Trauungen
und Sterbfällen zugefloſſenen Stolgebühren.
ezüglich der mit dem Schuldienſte bverbundenen Naturalſammlung
iſt jede Erträgnißfaſſion mit inem detaillirten, dom Gemeindevor—
ſtande mitgefertigten Ausweiſe Über deren eſtandtheile zu elegen.
o dem Schullehrer een Fruchtgenuß don Grundſtücken zu, ſo iſt
ein Ertrakt aus dem Vermeſſungs— und Schätzungs-Protokolle fi  I1
den abilen ataſter, betreffend die dem Lehrer als olchem, oder
als Meßner zum Fruchtgenuſſe überlaſſenen Gründe, beizubringen.
Die ſo verfaßte und inſtruirte aſſion iſt In duplo, die oku

mente und Belege aber in Nnur einfach einzureichen.
eidung der Geiſtlichen Kamaſchen als ſeparates Kleidungs—

ſtück werden nicht beanſtändet, aber die ſogenannten Kamaſchenhoſen ſollen
nicht getragen werden. Wer eine Ausnahme benöthigt, hat beim biſchöf
lichen Ordinariate um anzuſuchen

XXVI Patronats⸗Kommiſſäre ＋

für die einem öffentlichen
Patronate unterſtehenden Kirchen un Pfründen. Mit kleinen Ausnahmen
Iun hiezu die Bezirksvorſteher beſt

m Bezüglich der Inſtruktion
muß der Wichtigkeit wegen, die einen Urzen Auszug nich geſtattet
Ind doch auch der änge willen n die Beilage der Quartalſchrift
nicht aufnehmbar iſt, auf das itirte Diözeſanblatt verwieſen werden

XXVII Vervollſtändigung der Rechnungs⸗Extrakte.
Die auf den Seelſorger und Schullehrer entfallenden Beträge müſſen
ausgeſchieden angeführt werden. Ueber ein freies Vermächtni oder eine
der Kirche zufallende Tbſchaft iſt dem ktrakte eine Abſ des Teſta⸗
mentes oder der gerichtlichen Einantwortung beizulegen. Bei dem für  4,
die Statthalterei beſtimmten Auszuge iſt die Zu oder Abnahme
des Pfründen⸗Vermögens e erſichtlich zu machen oder eine Fehlanzeige
3u geben. Alle iſt für die Staatsbuchhaltung ein genauer
apitalienſtands⸗Ausweis den echnungs-Extrakten beizulegen.
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S XXVIII Diözeſanfonde eber 29 000 faſt

Staatspapieren zur Unterſtützung und ranker iözeſan Prieſter
500 deren Intereſſen jährlich enem Tieſter der den Pfarr⸗
onkurs gut gemacht, unvermöglich und don Linz wenigſtens Meilen
entfern it, Ufallen Endlich Uher als allgemeiner Diözeſan—
Hilfsfond.

St XXX Mittelloſigkeits⸗ eugniſſe u auch von den Ge
meinde—Vorſtehungen mitzufertigen.

St XXXI Rechnung des biſchöfl Schullehrer⸗ Seminars
für das Jahr 1862 Die Einnahmen etrugen Barem 169  7
und Iu Obligationen 18 960 Die Ausgaben 11 Barem 1624

XXXII Rechnung des biſchöfl nuben Seminars für
das Schuljahr 862/63 Das Stammovermögen der Anſtalt das Iu

320 an Obligationen In 2500 an Privatſchuld Verſchreibungen
und Iu Landgute bon 16 200 Ankaufspreis beſtanden hat ſich
um 2035 an Obligationen vermehrt Dazu iſt noch 3u rechnen das
Kapital dbon 6930 Staatspapieren für den Bau eines eigenen
Seminar-Gebäudes welcher Qu nach der Anſicht des ochw bfe
kaum mehr nöthig ſein wird. Die Ausgaben überſtiegen 8312
die Einnahmen: alſo Defizit öglinge Beginne des genann⸗
ten Schuljahres 185

eſe zur Regelung der Heimatsverhältniſſe.
Schreiben der Congreg. Rit gegen die Einführung der

altgothiſchen Meßkleider
XXXV Ritus der Missa Ssolemnis
XXXVI Auszug aus den Vorträgen bei Lieſte

Exerzitien

Namen der Hochwürdigſten ind Hochwürdigen
Herren Mitarbeiter

Aufſätze oder Rezenſionen in Iu dieſem Jahrgange Er chienen bon

ichinger weiland Ehrendomherr und Taubſtummeninſtituts irektor;
Balley, biſchöflicher Konſiſtorialrath Iu Raab (Ungarn); Bau

chinger Kooperator ohenze Dr Bauer Lyzealprofeſſor Iu

Paſſau; Enzenhofer, Subregens des biſchöflichen Seminärs


